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► Nr.  VO/2019/07473
öffentlich

Lübeck, 09.04.2019

Anfrage 

Bearbeitung: Astrid Völker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Anfrage gem. § 16 GO des BM Thomas Rathcke (FDP) zur Kinderta-
gespflege
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

23.05.2019 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
1. Wie viele Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen gibt es aktuell 

in Lübeck (Stichtag 1.4.2019)?
2. Wie viele Kinder wurden in den unter Punkt 1) genannten Zusammenschlüs-

sen betreut (Stichtag 1.4.2019)?
3. Nach welchen Kriterien werden die in Abschnitt 3 der "Richtlinie über die För-

derung von Kindern in der Kindertagespflege in der Hansestadt Lübeck" ge-
nannten Punkte bewertet, damit eine verlässliche Anbindung des Kindes an 
eine Kindertagespflegeperson gewährleistet ist, um einen Zusammenschluss 
von zwei Kindertagespflegepersonen zu genehmigen?

4. Welche geeigneten organisatorischen Vorkehrungen müssen bei einem Zu-
sammenschluss gewährleistet sein (KitaVO §12 (1)), damit für das Kind stets 
erkennbar immer die gleiche Kindertagespflegeperson für seine Betreuung, 
Bildung, Erziehung sorgt?

Begründung:

Anlagen :
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